
Einladung der Mitglieder des Sondervereins der Züchter Deutscher 

Schautauben zur Jahreshauptversammlung 2024 am 16.11.2024 um 19:00 Uhr 

in Gröbers, Kabelsketal, Hallesche Str. 1 in der Gaststätte „Zum Hirsch“ 

 

Hiermit lade ich alle Mitglieder des SV zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. 

Die Stimmkarten der Gruppen sind im Vorfeld der Versammlung in Empfang zu nehmen.  

Tagesordnung der Jahreshauptversammlung: 

01. Begrüßung 

02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

03. Grußwort Ehrengast Götz Ziaja, 1. Vorsitzender VDT  

04. Genehmigung der Tagesordnung 

05. Totenehrung 

06. Verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung 

07. Jahresbericht des 2. Vorsitzenden 

08. Bericht des 1. Kassierers mit Vorlage des Finanzplan 2025 

08.1. Bestätigung des Finanzplans durch die JHV       

09. Bericht der Kassenprüfer 

10. Diskussion zu den Berichten 

11. Antrag auf Entlastung des Kassierers und des Vorstandes 

      2024 und des Vorstandes 2023  

12. Anträge an die JHV 

12.1. Anträge des Vorstandes zu Satzungsänderungen, siehe Anlage Seite xx 

12.2. Anträge der Gruppen und Mitglieder 

13. Beschluss Veranstaltungsort 60. HSS     

14. Wahlen laut Satzung 

14.1. Wahl eines Wahlleiters  

14.2. Wahl 2. Schriftführer, bisher Dieter Mienert, 3 Jahre 

14.3. Wahl 2. Kassierer, bisher unbesetzt, 3 Jahre 

14.4. Wahl 1. Kassierer, bisher Manfred Lampert, 2 Jahre  

14.5. Wahl 1. Vorsitzender, bisher unbesetzt, 3 Jahre 

14.6. Der neugewählte 1. Vorsitzende hat das Wort 

15. Ehrungen 

16. Fragen an Götz Ziaja, 1. Vorsitzender VDT    

17. Kurzbericht zum Zuchtstand der Deutschen Schautaube auf der  

      59. HSS durch den Zuchtwart Rainer Redel 

18. Ausgabe der Ehrenbänder und großen Preisen 

19. Verschiedenes 

Anträge sind schriftlich bis zum 26.10.2023 an den 2. Vorsitzenden  

Klaus Höchsmann, Dorfstr. 33, 03149 Forst zu richten. 

Wir bitten die Gruppenvorsitzenden zu beachten, dass die Vertretung auf Grund schriftlicher 

Vollmacht möglich ist. Allerdings mit der Einschränkung, dass ein Mitglied das Wahlrecht für 

nur bis zu drei Gruppen ausüben kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
      2. Vorsitzender 


